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8 DIE MANDANTEN  INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Abzugszeitpunkt einer Umsatzsteuervorauszahlung 

◼ Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Pkw bei 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrages 

◼ Zuschuss des Arbeitgebers zum sog. 9-Euro-Ticket 

 
◼ Unterstützung ukrainischer Arbeitnehmer 

◼ Mindestlohn steigt 

◼ Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 

 

   

    

Ausgabe August 2022 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer August-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 29.6.2022). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Abzugszeitpunkt einer Umsatzsteuervo-
rauszahlung als Betriebsausgabe 

Eine für das Vorjahr geleistete Umsatzsteuervorauszahlung 

kann im Rahmen der Einnahmen-Überschussrechnung nur 

dann im Vorjahr als Betriebsausgabe abgezogen werden, 

wenn die Zahlung bis zum 10.1. des Folgejahres geleistet 

wird und wenn die Umsatzsteuervorauszahlung auch im 

Zeitraum vom 1.1. bis zum 10.1. des Folgejahres fällig ist. 

War die Vorauszahlung hingegen schon im Vorjahr fällig 

oder wird sie erst nach dem 10.1. des Folgejahres fällig, ist 

der Betriebsausgabenabzug erst im Jahr der Zahlung mög-

lich. 

Hintergrund: Bei der Einnahmen-Überschussrechnung gilt 

grundsätzlich das Zufluss- und Abflussprinzip. Einnahmen 

sind also im Zeitpunkt des Zuflusses zu versteuern und Aus-

gaben im Zeitpunkt des Abflusses als Betriebsausgaben gel-

tend zu machen. Das Gesetz enthält aber eine Ausnahme 

für sog. wiederkehrende Zahlungen, die innerhalb von 10 

Tagen vor oder nach dem Jahreswechsel geleistet werden, 

aber das vorherige bzw. das folgende Jahr betreffen: Sie 

werden in dem Veranlagungszeitraum berücksichtigt, zu 

dem sie wirtschaftlich gehören. Eine Umsatzsteuerzahlung 

für Dezember 2021, die am 5.1.2022 an das Finanzamt 
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gezahlt wird, ist aufgrund dieser Regelung grundsätzlich im 

Jahr 2021 als Betriebsausgabe abziehbar; denn Umsatz-

steuerzahlungen und -erstattungen aufgrund von Voranmel-

dungen gelten als wiederkehrende Zahlungen. 

Sachverhalt: Der Kläger war Unternehmer und ermittelte 

seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung, 

d. h. nach Zufluss- und Abflussgesichtspunkten. Die Voraus-

zahlungen zur Umsatzsteuer für Mai 2017 bis Juli 2017 

zahlte er nicht im Jahr 2017, sondern erst am 9.1.2018. Er 

machte die Zahlung als Betriebsausgabe des Jahres 2017 

geltend. Dies lehnte das Finanzamt ab, weil die Zahlungen 

bereits im Jahr 2017 fällig gewesen waren. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Die Umsatzsteuervorauszahlungen für die Monate Mai 

2017 bis Juli 2017 sind erst im Jahr 2018 abgeflossen und 

daher erst im Jahr 2018 als Betriebsausgabe abziehbar. 

◼ Die Ausnahmeregelung für regelmäßig wiederkehrende 

Zahlungen gilt nicht. Zwar sind Umsatzsteuervorauszah-

lungen regelmäßig wiederkehrende Zahlungen, und sie 

wurden auch bis zum 10.1. des Folgejahres, d. h. bis zum 

10.1.2018, geleistet. 

◼ Die Umsatzsteuervorauszahlungen müssen zusätzlich 

aber auch in den ersten zehn Tagen des Folgejahres 2018 

fällig sein, damit sie im Vorjahr 2017 als Betriebsausgabe 

abgezogen werden können. Die Fälligkeit im Zehntages-

zeitraum ist erforderlich, um Zufallsergebnisse zu verhin-

dern. Anderenfalls könnten Umsatzsteuervorauszahlun-

gen, die schon seit längerer Zeit fällig sind, abweichend 

vom Abflusszeitpunkt im Vorjahr der Zahlung als Betriebs-

ausgabe abgezogen werden. 

◼ Im Streitfall waren die drei Zahlungen bereits im Jahr 2017 

fällig und nicht erst im Zeitraum vom 1.1.2018 bis 

10.1.2018. Die Ausnahmeregelung für regelmäßig wieder-

kehrende Zahlungen gilt daher nicht, so dass es beim Be-

triebsausgabenabzug im Jahr der Zahlung, d. h. hier im 

Jahr 2018, bleibt. 

Hinweise: Bislang war streitig, ob für den vom Zahlungsjahr 

abweichenden Abzug als regelmäßig wiederkehrende Be-

triebsausgabe nicht nur die Zahlung in den ersten zehn Ta-

gen des Folgejahres erforderlich ist, sondern auch die Fäl-

ligkeit in den ersten zehn Tagen des Folgejahres. Diese 

streitige Voraussetzung hat der BFH nun bejaht. Bei Um-

satzsteuervorauszahlungen kommt daher ein Betriebsaus-

gabenabzug im Vorjahr für eine in den ersten zehn Tagen 

des Folgejahres geleistete Zahlung nur dann in Betracht, 

wenn es sich um die Vorauszahlung für den Dezember des 

Vorjahres oder für das IV. Quartal des Vorjahres handelt und 

keine Dauerfristverlängerung, durch die die Fälligkeit um ei-

nen Monat verschoben wird, gewährt wurde. Wurde eine 

Dauerfristverlängerung gewährt, ist der Abzug im Vorjahr 

der Zahlung nur bei der Umsatzsteuervorauszahlung für den 

November des Vorjahres möglich, wenn die Zahlung bis zum 

10.1. des Folgejahres erfolgt. 

Das Urteil dürfte entsprechend auch für regelmäßig wieder-

kehrende Einnahmen wie z. B. Mieteinnahmen gelten. Diese 

müssten also in den letzten zehn Tagen des Jahres erzielt 

worden und auch in diesem Zeitraum fällig sein, damit die 

Einnahme dem Folgejahr zugerechnet werden kann und im 

Folgejahr versteuert werden muss. 

Für Bilanzierer hat das Urteil keine Bedeutung, da es dort 

nicht auf den Zahlungszeitpunkt, sondern stets auf den Zeit-

punkt der wirtschaftlichen Verursachung ankommt. 

Nachweis der betrieblichen Nutzung 

eines Pkw bei Bildung eines IAB 

Wird ein Investitionsabzugsbetrag für einen Pkw gebildet, 

muss der Nachweis der nahezu ausschließlich betrieblichen 

Nutzung des Pkw nicht zwingend durch ein ordnungsgemä-

ßes Fahrtenbuch erbracht werden. Ein Nachweis ist auch 

durch andere Beweismittel wie z. B. Zeugen möglich. 

Hintergrund: Ein Unternehmer kann für künftige Investitio-

nen einen Investitionsabzugsbetrag steuermindernd bilden. 

Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist u.a. aber, 

dass das Wirtschaftsgut nach seiner Anschaffung bis zum 

Ende des folgenden Wirtschaftsjahres ausschließlich be-

trieblich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 

Sachverhalt: Der Kläger war Rechtsanwalt. Er bildete in den 

Streitjahren 2009 und 2013 jeweils einen Investitionsab-

zugsbetrag für einen Pkw. Er schaffte beide Pkw an, führte 

dann aber keine ordnungsgemäßen Fahrtenbücher. Das Fi-

nanzamt ging deshalb von einer nicht nahezu ausschließlich 

betrieblichen Nutzung der Pkw aus und machte die beiden 

Investitionsabzugsbeträge rückgängig. Der Kläger hat im 

Verfahren vor dem Finanzgericht (FG) Zeugen benannt, die 

bestätigen sollten, dass er die betrieblichen Fahrten mit den 

beiden Pkw durchgeführt habe. Das FG hat diese Zeugen 

nicht vernommen. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Sache 

an das FG zurückverwiesen, das nun ermitteln muss, ob die 

beiden Pkw nahezu ausschließlich betrieblich genutzt wor-

den sind: 

◼ Die Bildung des Investitionsabzugsbetrags setzt voraus, 

dass das Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich betrieblich 

genutzt wird, d. h. zu mindestens 90 %. 

◼ Dieser Nachweis kann durch ein ordnungsgemäßes Fahr-

tenbuch geführt werden. Im Streitfall war das jeweilige 

Fahrtenbuch aber nicht ordnungsgemäß, da es nicht zeit-

nah geführt worden war und Kilometerstände sowie Privat-

fahrten fehlten. 

◼ Trotz fehlender ordnungsgemäßer Fahrtenbücher kann der 

nahezu ausschließlich betriebliche Nutzungsanteil aber 

auch auf andere Weise nachgewiesen werden, z. B. 

durch Zeugen oder andere Aufzeichnungen. Das FG muss 

daher den Zeugenanträgen nachkommen und anhand der 

Zeugenaussagen prüfen, ob sich aufgrund dieser Zeugen-

aussagen eine mindestens 90%ige betriebliche Nutzung 

der Pkw ergibt. 

Hinweise: Der BFH bestätigt seine aktuelle Rechtspre-

chung, nach der ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch für den 

Nachweis der nahezu ausschließlich betrieblichen Nutzung 

eines Pkw im Rahmen eines Investitionsabzugsbetrags nicht 

zwingend erforderlich ist. Denkbar sind auch andere Beweis-

mittel wie z. B. Zeugen oder andere Aufzeichnungen; so 

könnten etwa Werkstattrechnungen vorgelegt werden, aus 

denen sich der Kilometerstand ergibt. In der Praxis wird es 
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allerdings schwierig sein, mit Hilfe anderer Beweismittel den 

Umfang der betrieblichen Nutzung nachzuweisen. 

Anders ist die Rechtslage bei der Bewertung der Privatnut-

zung eines betrieblichen Pkw. Die Bewertung erfolgt zwin-

gend nach der sog. 1-%-Methode in Höhe eines Prozents 

des Bruttolistenpreises des Pkw pro Monat, wenn ein ord-

nungsgemäßes Fahrtenbuch nicht geführt wird. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Zuschuss des Arbeitgebers zum sog. 9-
Euro-Ticket 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat anlässlich der vo-

rübergehenden Einführung des sog. 9-Euro-Tickets zu steu-

erfreien Zuschüssen des Arbeitgebers zu den Aufwendun-

gen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeit Stellung genommen. Das BMF beanstandet es nicht, 

wenn der Zuschuss des Arbeitgebers während des Gel-

tungszeitraums des sog. 9-Euro-Tickets im Zeitraum Juni bis 

August 2022 höher ist als die nunmehr geminderten monat-

lichen Aufwendungen des Arbeitnehmers. Allerdings darf 

der Zuschuss über das Jahr betrachtet nicht höher sein als 

die jährlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers für den öf-

fentlichen Nahverkehr. 

Hintergrund: Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwen-

dungen des Arbeitnehmers für den öffentlichen Linienver-

kehr, d. h. für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit, 

sind steuerfrei, wenn der Zuschuss zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn gezahlt wird. Allerdings mindert der Zu-

schuss die Höhe der Werbungskosten des Arbeitnehmers. 

Inhalt des aktuellen Schreibens des BMF: 

◼ Wegen des sog. 9-Euro-Tickets mindern sich die Aufwen-

dungen des Arbeitnehmers für die Fahrten von der Woh-

nung zur Arbeit. Das BMF beanstandet es nicht, wenn der 

Zuschuss des Arbeitgebers während des Geltungszeit-

raums im Zeitraum Juni bis August 2022 nicht gemindert 

wird, sondern höher ist als die nunmehr geminderten mo-

natlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers. Dies steht 

der Steuerfreiheit des Zuschusses im Zeitraum Juni bis Au-

gust 2022 zunächst nicht entgegen. 

◼ Allerdings darf der Zuschuss des Arbeitgebers über das 

Jahr 2022 betrachtet nicht höher sein als die jährlichen Auf-

wendungen des Arbeitnehmers für die Fahrten von der 

Wohnung zur Arbeit. Es gilt also eine Jahresbetrachtung. 

◼ Übersteigt der im Jahr 2022 gezahlte Zuschuss des Arbeit-

gebers die Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeit, ist der übersteigende Be-

trag steuerpflichtig und nicht mehr steuerfrei. 

Hinweise: Die steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse sind zu 

bescheinigen; denn sie mindern die Entfernungspauschale. 

Das sog. 9-Euro-Ticket entlastet den Arbeitnehmer nicht, 

wenn der Arbeitgeber ohnehin die Kosten für die Monats-

karte bzw. Jahreskarte übernommen hat und der Zuschuss 

steuerfrei ist. 

Das aktuelle BMF-Schreiben führt zu einer zeitlichen Entlas-

tung, weil der Arbeitgeber nicht sofort seinen Zuschuss an 

die gesunkenen Kosten für den Nahverkehr anpassen muss. 

Allerdings kann auf diese Anpassung nicht generell verzich-

tet werden, weil nach der Jahresbetrachtung der jährlich ge-

leistete Zuschuss die jährlichen Aufwendungen des Arbeit-

nehmers nicht übersteigen darf; anderenfalls ist der über-

steigende Betrag steuerpflichtig. 

Erleichterungen für Unterstützung 
ukrainischer Arbeitnehmer 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) gewährt bei der Unter-

stützung ukrainischer Arbeitnehmer, die durch den Krieg in 

der Ukraine geschädigt worden sind, steuerliche Erleichte-

rungen in Gestalt einer Steuerfreiheit der Unterstützungs-

leistungen. Außerdem lässt es Arbeitslohnspenden, die zu-

gunsten ukrainischer Kriegsgeschädigter geleistet werden, 

steuerfrei. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz sind Bezüge aus öffentli-

chen Mitteln, die wegen Hilfsbedürftigkeit geleistet werden, 

steuerfrei. Die Finanzverwaltung lässt unter bestimmten Vo-

raussetzungen auch bestimmte Unterstützungsleistungen 

an Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 600 € steuerfrei. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: Das BMF erwei-

tert die gesetzliche Regelung und die bisherige Verwaltungs-

praxis auf Unterstützungsleistungen zugunsten von Arbeit-

nehmern, die durch den Krieg in der Ukraine geschädigt wor-

den sind: 

Unterstützungsleistungen des Arbeitgebers an Arbeitneh-

mer, die durch den Krieg in der Ukraine geschädigt sind, sind 

bis zur Höhe von 600 € je Kalenderjahr und Arbeitnehmer steu-

erfrei. 

◼ Ist die Unterstützungsleistung höher als 600 €, kann auch 

der übersteigende Betrag steuerfrei sein, wenn es sich um 

einen besonderen Notfall handelt. Dies ist grundsätzlich 

dann zu bejahen, wenn der Arbeitnehmer die Ukraine als 

Kriegsflüchtling verlassen hat oder in vergleichbarer Weise 

unmittelbar vom Krieg betroffen ist. 

◼ Steuerfrei sind auch Zinsvorteile oder Zinszuschüsse, die 

dem vom Ukraine-Krieg geschädigten Arbeitnehmer ge-

währt werden. Das Darlehen darf aber nicht höher als der 

ihm durch den Krieg entstandene Schaden sein. 

◼ Auch weitere Vorteile, die der Arbeitgeber gewährt, sind 

steuerfrei, z. B. eine Pkw-Überlassung, wenn der Pkw des 

Arbeitnehmers aufgrund des Kriegs nicht mehr verfügbar 

ist, eine Wohnungsüberlassung, die Ausstattung einer 

Wohnung oder Verpflegung, wenn der Arbeitnehmer inso-

weit Unterstützung benötigt. 

Hinweis: Der Arbeitgeber muss die steuerfreien Leistungen 

im Lohnkonto aufzeichnen. Zudem muss er dokumentieren, 

dass die o. g. Voraussetzungen für die Steuerfreiheit erfüllt 

sind. Hierzu gehört die Dokumentation, dass der Arbeitneh-

mer durch den Krieg in der Ukraine geschädigt worden ist, 

die Höhe des Schadens sowie die Unterstützungsleistung. 

Arbeitslohnspenden von Arbeitnehmern sind steuerfrei, 

wenn sie an Arbeitnehmer, die durch den Ukraine-Krieg ge-

schädigt sind, geleistet werden oder wenn sie auf ein Spen-

denkonto zugunsten der Ukraine eingezahlt werden. 

◼ Es kann sich dabei auch um Arbeitslohnspenden zuguns-

ten von kriegsgeschädigten Arbeitnehmern von Geschäfts-

partnern des Arbeitgebers handeln. 
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Hinweis: Die steuerfreie Arbeitslohnspende ist nicht in der 

Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Allerdings darf sie 

nicht zusätzlich als Spende geltend gemacht werden. 

Die o. g. Erleichterungen gelten für vom 24.2.2022 bis zum 

31.12.2022 durchgeführte Maßnahmen. 

Alle Steuerzahler 

Mindestlohn steigt 

Der gesetzliche Mindestlohn wird außerplanmäßig zum 

1.10.2022 auf 12 € brutto je Zeitstunde angehoben. Das zu-

grundeliegende Gesetz wurde kürzlich final verabschiedet. 

Hintergrund: Seit dem 1.1.2022 beträgt der gesetzliche Min-

destlohn 9,82 € brutto/Zeitstunde. Zum 1.7.2022 ist er tur-

nusmäßig auf 10,45 € gestiegen. Einmalig zum Oktober 

2022 wurde der Mindestlohn nun per Gesetz auf 12 € pro 

Stunde angehoben. 

Im Zuge der Anpassung des Mindestlohns auf 12 € wird 

auch die Entgeltgrenze für Minijobs von derzeit 450 € auf 

520 € angehoben und dynamisiert. Die Midijob-Grenze wird 

von derzeit 1.300 € auf 1.600 € monatlich angehoben. 

Über etwaige weitere Erhöhungsschritte des Mindestlohns 

wird die unabhängige Mindestlohnkommission befinden - 

erstmalig bis zum 30.6.2023 mit Wirkung zum 1.1.2024. 

Hinweis: Der Mindestlohn gilt weiterhin u. a. nicht für Ju-

gendliche unter 18 Jahren ohne Berufsausbildung, Auszubil-

dende im Rahmen ihrer Ausbildung, Langzeitarbeitslose 

während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung, be-

stimmte Gruppen von Praktikanten sowie ehrenamtlich Tä-

tige. 

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 

Das „Vierte Corona-Steuerhilfegesetz“ wurde final verab-

schiedet. Nachfolgend gehen wir auf die Änderungen ein, 

die sich gegenüber dem Regierungsentwurf des Gesetzes 

(s. hierzu unsere Mandanten-Information April 2022) erge-

ben haben. 

Steuerbefreiung eines Bonus für Pflegekräfte: Die Steuer-

befreiung von an in bestimmten Einrichtungen – insbeson-

dere Krankenhäusern – tätige Arbeitnehmer gewährte Son-

derleistungen zur Anerkennung besonderer Leistungen 

während der Corona-Krise wurde auf einen Betrag von 

4.500 € aufgestockt (ursprünglich geplant waren 3.000 €). 

Auch sind nicht nur Zahlungen, die aufgrund bundes- oder 

landesrechtlicher Regelungen geleistet werden, begünstigt, 

sondern auch freiwillige Arbeitgeberleistungen und solche, 

die aufgrund von Tarifverträgen gezahlt werden. Zudem 

wurde der begünstigte Personenkreis erweitert. Jetzt gilt die 

Steuerfreiheit auch für Beschäftigte in Einrichtungen für am-

bulantes Operieren, bestimmte Vorsorge- und Rehabilitati-

onseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarzt-

praxen sowie für Rettungsdienste. Die Regelung betrifft Zah-

lungen, die in der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 

wurden bzw. noch geleistet werden. 

Abzinsung von Verbindlichkeiten, Aufhebung des Abzin-

sungsgebots: Bisher müssen bilanzierende Unternehmen 

unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 

mindestens zwölf Monaten unter Berücksichtigung eines 

Zinssatzes von 5,5 % abzinsen. U.a. vor dem Hintergrund 

der anhaltenden Niedrigzinsphase wurde diese Regelung 

nun für nach dem 31.12.2022 endende Wirtschaftsjahre auf-

gehoben. Die Abzinsungspflicht bei Rückstellungen bleibt 

dagegen unverändert bestehen. 

Verlängerung der Fristen für die Abgabe der Steuererklä-

rung: Ausgeweitet wurde auch die geplante Verlängerung 

der Steuererklärungsfristen. Für beratene Steuerpflichtige 

gelten nun die folgenden Abgabefristen: 

◼ Veranlagungszeitraum (VZ) 2020: 31.8.2022, 

◼ VZ 2021: 31.8.2023, 

◼ VZ 2022: 31.7.2024, 

◼ VZ 2023: 31.5.2025, 

◼ VZ 2024: 30.4.2026. 

Für nicht steuerlich beratene Steuerpflichtige gelten die fol-

genden Abgabefristen: 

◼ VZ 2021: 31.10.2022, 

◼ VZ 2022: 30.9.2023, 

◼ VZ 2023: 31.8.2024. 

Hinweis: Bei den Regelungen zur Steuerbefreiung der Zu-

schüsse zum Kurzarbeitergeld, der Homeoffice-Pauschale, 

der degressiven Abschreibung, der Investitionsfrist für den In-

vestitionsabzugsbetrag, der Reinvestitionsfrist für die Rück-

lage von Gewinnen aus der Veräußerung bestimmter Wirt-

schaftsgüter sowie der befristeten erweiterten Verlustverrech-

nung haben sich gegenüber dem Regierungsentwurf keine 

Änderungen ergeben. Einzelheiten hierzu können Sie in un-

serer April-Ausgabe nachlesen. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im August 2022 

10.8.2022 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 

Zahlungsschonfrist bis zum 15.8.2022* (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

15.8.2022* Gewerbesteuer, Grundsteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 18.8.2022 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

[* Bitte beachten Sie den regionalen Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15.8.2022 im Saarland und Teilen Bayerns] 

29.8.2022 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 29.8.2022 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 25.8.2022 

 


